
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2019/3/26 4Ob43/19f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.2019

Norm

JN §45

Rechtssatz

Eine Ausnahme vom Rechtsmittelausschluss ist nur dann gerechtfertigt, wenn das seine Unzuständigkeit

aussprechende Gericht eine Verfahrensvorschrift anwendet, ohne dass die gesetzlichen Voraussetzungen dafür

vorliegen und sich das Gericht daher außerhalb der angewandten Norm bewegt.
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